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 Einleitung
 Funktionsverlagerungen – aktuelle Entwicklungen
 Schwerpunkte im Bereich Betriebsprüfungen
 Fremdvergleich und Datenbankanalysen

Agenda
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Verrechnungs-
preise

Korrektur-
normen

Risiko-
abwägung

Doku-
mentations-

pflichten

Einleitung
Steuerliche Dimension von Verrechnungspreisen

Korrekturnormen
(Fremdvergleichsgrundsatz; 

z.B. § 1 AStG, verdeckte 
Gewinnausschüttung, 

verdeckte Einlage,
Art. 9 OECD-MA)

Dokumentationspflichten 
(z.B. § 90 Abs. 3 AO,

GAufzV)

Risikoabwägung
(z.B. § 162 Abs. 3 f. AO: 

Strafzuschläge, Schätzung;
Steuernachzahlung, Verzin-
sung, Doppelbesteuerung, 

Konzernsteuerquote)
gegen Steuerarbitrage
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Funktionsverlagerungen – aktuelle Entwicklungen
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 § 1 Abs. 3 AStG i.d.F. Unternehmensteuerreformgesetz 2008
 Rechtsverordnung zur Funktionsverlagerung (FVerlV)
 Überarbeitung des § 1 Abs. 3 AStG in 2010 durch EU-Umsetzungsgesetz

Ergänzend:
 Verwaltungsgrundsätze – Funktionsverlagerung 

International:
 OECD: “Report on the transfer pricing aspects of Business restructurings“; 

Ergänzung der OECD-Guidelines

Funktionsverlagerung 
Historische Entwicklung
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Funktionsverlagerung
Tatbestandsvoraussetzungen

 Tatbestandsvoraussetzungen
• Funktion und deren Verlagerung  (einschließlich dazugehöriger 

Chancen und Risiken)
• Übertragung oder Überlassung der dazugehörigen Wirtschaftsgütern 

und sonstigen Vorteile
• Kein direkter Fremdvergleich möglich

 Typische Fälle nach VGrS - FVerl
• Verlagerung der Produktion
• Verlagerung des Vertriebs
• Verlagerung von Forschung und Entwicklung
• Verlagerung von Dienstleistungen
• Verlagerung des Einkaufs
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Funktionsverlagerung
Arten der Funktionsverlagerung 

Funktionsverdoppelung
Verdoppelung bzw. 
Vervielfältigung einer weiter 
ausgeübten Funktion

Funktionsabspaltung
Verlagerung (eines Teils) einer 
Funktion ohne Chancen und 
Risiken

Funktions-
abschmelzung/-ausweitung
Übertragung eines Teils einer 
Funktion mit Chancen und 
Risiken sowie Wirtschaftsgütern

Funktionsausgliederung
Vollständige Übertragung 
einer Funktion mit Chancen 
und Risiken sowie 
Wirtschaftsgütern

Umfang Übertragung 
Funktionsausübung und 

Verantwortung
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Einzelbewertung

Einzelbewertung

Einzelbewertung

Funktionsverlagerung
Rechtsfolgen

Übernehmendes 
Unternehmen

Verlagerndes 
Unternehmen

Dienstleistungen

Wirtschaftsgüter,
sonstige Vorteile

Funktion 
(inkl. Chancen
und Risiken)

Transferpaket 
(§ 1 Abs. 3 S. 9 AStG,
§ 1 Abs. 3, § 4 FVerlV)
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Funktionsverlagerung
Bewertung Transferpaket
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Risiken
 Realisierung von Gewinnpotential und damit Erhöhung der Steuerlast
 Risiko von Doppelbesteuerung, da Transferpaketansatz im Ausland nicht 

anerkannt
 Internationale Entwicklung zu „Business Restructuring“ abweichend von 

deutschem Ansatz  (insbes. hinsichtlich Bewertung)

 Detaillierte und sorgfältige Analyse zur Reduzierung von Risiken notwendig

Funktionsverlagerung
Risiken

Häufige Zielsetzung: Vermeidung der Funktionsverlagerung!
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 Kein Transferpaketansatz, wenn 
• keine immateriellen Wirtschaftsgüter und sonstigen Vorteile mit der Funktion 

übergehen  oder in diesem Zusammenhang überlassen werden 
• Gesamtergebnis der Einzelpreisbestimmung gemessen am Ergebnis der 

Transferpaketbewertung fremdüblich ist 
• glaubhaft gemacht werden kann, dass mindestens ein immaterielles 

Wirtschaftsgut übergeht oder überlassen wird und dies genaue benannt werden 
kann

 Beispiel:
• Erbringung der übergehenden Funktion ausschließlich gegenüber der 

abgebenden Einheit und Vergütung auf Cost-Plus-Basis, z.B. Verlagerung einer 
(Teil-) Produktion eines Eigenproduzenten auf einen Lohnfertiger

Funktionsverlagerung
Ausnahmetatbestände – Escape-Klauseln

Aber: Häufig nur sinnvoll nutzbar, wenn keine immateriellen 
Wirtschaftsgüter übergehen!
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Keine Funktionsverlagerung
 Veräußerung oder Überlassung von einzelnen Wirtschaftsgütern
 Erbringung von Dienstleistungen oder Arbeitnehmerentsendung im 

Konzern, wenn damit keine Übertragung von Unternehmensfunktionen 
verbunden ist

 Funktionsverdoppelung/Bagatellregelung
• Soweit keine Einschränkung der Geschäftstätigkeit innerhalb von fünf 

Jahren
• Aber: soweit es zu einer Einschränkung innerhalb der fünf Jahre 

kommt, liegt zu diesem Zeitpunkt eine (widerlegbare) 
Funktionsverlagerung vor 

• Maßstab: Umsatz
• VGrS – FVerl: 

- Geringfügigen Einschränkungen unbeachtlich
- Geringfügig: Umsatzrückgang < EUR 1 Mio. p.a. (Basis letztes WJ 

vor Funktionsänderung)

Funktionsverlagerung 
Keine Funktionsverlagerung
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Funktionsverlagerung
Ausweichstrategien

 Lizenzmodelle
 Vermeidung des Übergangs immaterieller Wirtschaftsgüter

• Lohnfertigerstrukturen
• Handelsvertreterstrukturen, Vertragshändlerstrukturen
• Auftragsentwicklung, -forschung

Es kann unverändert eine Funktionsverlagerung vorliegen, aber 
ohne entsprechende Transferpaketbewertung oder Einzelbewertung 
immaterieller Wirtschaftsgüter
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Schwerpunkte im Bereich Betriebsprüfungen
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Schwerpunkte im Bereich Betriebsprüfungen

ImmaterielleImmaterielle
WirtschaftsgüterWirtschaftsgüter

ServicesServices

GarantienGarantien

……
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Datenbankanalysen und Fremdvergleich
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Einsatz, Reichweite und Grenzen von
Datenbankanalysen

Einsatz
 nachträgliche Überprüfung von Verrechnungspreisen
 Verteidigung bei Betriebsprüfungen
 Planungsinstrument für die Zukunft

Reichweite
 Tätigkeitsbeschreibungen
 Bilanzen
 Gewinn- und Verlustrechnungen
 Gewinnkennzahlen (z.B. Rohgewinnmarge, EBIT-Marge)
 Verhältniszahlen (z.B. Umsatz pro Mitarbeiter, Anlagenintensität)
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Einsatz, Reichweite und Grenzen von
Datenbankanalysen

Grenzen
 aus deutscher Sicht anwendbar auf Routinefuktionen
 Funktions- und Risikoprofil der Vergleichsunternehmen muss dem des 

untersuchten Unternehmens vergleichbar sein
 Suchgegenstand sind regelmäßig vergleichbare Unternehmen, nicht 

hingegen einzelne Wirtschaftsgüter (nicht also z.B. Preise für konkrete 
Warenlieferungen, Dienstleitungen, etc.)

 Anerkannte Vorgehensweise erforderlich 
 Ergebnisse eines reinen „Datenbankscreening“ sind nach Auffassung der 

Finanzverwaltung für sich genommen regelmäßig unverwertbar (BMF-
Schreiben vom 12. April 2005, BStBl. I 2005, S. 570, Tz. 3.4.12.4)
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